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Dr. Thomas Ratajczak und "araId Wostry zum Thema Abrechnungs
vergehen im Spiegel der Gerichtsurteile

• Der BGH (27. April 2004, Az:l
StR 165103) bezeichnet die Ver
urteilung von drei Augenärzten
und einem Pharmareferenten zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von
drei Jahren und sechs Monaten
(Pharmareferent),zu einer Frei
heitsstrafe von neun Monaten
sowie einer zusätzlichen Geld
strafe von 330 Tagessätzen (Dr.
P.) beziehungsweise Gesamt-

24. Oktober 2007 . Vortragsbeginn: 15.00 Uhr
Veranstaltungsort: Carolinum Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr: 50,- €

Klaus Kanter Stiftung
Gustav-Freytag-Straße 36 . 60320 Frankfurt am Main
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waltungsgericht - VG Lüneburg,
11. Mai 2005, Az.: 5A3:w4);
• Berufsgerichtliches Verfahren
zusätzlich zum Strafverfahren
(so zum Beispiel Landesberufs
gericht für Heilberufe Münster,
13. Januar 1988, Az.: ZA 17/86).

Dass Zahnärzte darüber hinaus
in derRegelauch - sofernvorhan
den - ihren Jagdschein (Verwal
tungsgerichtshof - VGH Bayern,
12.Februar2007,Az.: 19C5OO2210)
und ihrewaffenrGChtlichen Erlaub
nisse (VGH Bayern, 12.Februar2007,
Az.: 19 CS 06.2178)verlieren, soll
nur am Rande erwähn~ werden.

Dass die Zahnärzte nachAnsicht
des Finanzgerichts (FG) Münster
(4. August 1993,Az.: II K3632/90
F) in solchen Fällen die Strafver
teidigerkosten als Betriebsausga
ben absetzen ~önnen, ist für die
Betroffenenkeinltost Es indiesem
Bereich nicht genau zu nehmen,
ist nicht mutig, sondern tollkühn.
Dr. Thomas Ratajczak;
Sindelfingen,
Harald Wostry, Essen •

•••CompuDENT
VERTRIEBS- UND SERVICEPARTNER

Wir sind für Sie da:
Ini liA· 0180 5000-200 (-400 Fax)

Folgekonsequenzen sind für
den Zahnarzt nahezu immer
• Entziehung der Zulassung (so
zum Beispiel LSG Baden-Würt
temberg, 21. Dezember 1993, Az:
L5 Ka 214m3 eA; LSG Berlin
Brandenburg, 29. November 2006,
Az.: L7KA 211(6);
• Widerruf der Approbation (so
zum Beispiel Bundesverwal
tungsgericht- BVerwG, 9. Januar
1991,Az.: 3B75190; BVerwG, 16.
September 1997, Az.: 3 C12/95;
Oberverwaltungsgericht - OVG
Nordrhein-Westfalen, 7. Dezem
ber 1987, Az.: 13 B314&187; Ver-

Monaten unter anderem wegen
Betrugs (Kick-tack-Zahlungen)
mit einem Schadenvon "mindes
tens ca. 176.398 Euro".
• Landesgericht (LG) Coburg (2.
August 2007, ~.: 1 KLs 105 Js
1078lW3): Gesamtfreiheitsstra
fe von dreieinhalb Jahren wegen
Abrechnungsbetrugs mit einem
Schaden von 630.000 Euro plus
drei Jahre Berufsverbot für den
Zahnarzt.

Gesetze - Kostendruck - Hygiene - Patientenberatung - Abrechnung

CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co KG . Mar1a Trost 25 . 56070 Koblenz . Tel. 0261 8000-1900 . Fax 0261 8000-1916 . www.compudent.de

Besuchen Sie uns auf den
IDS-Nachlesen unserer
VertrIebspartner -
Freuen Sie sich auf
attraktive ~ngebotel

Wir halten Ihnen den Rücken freI!

Patientenberatung, Praxis-Fernsehen, Abrechnung, Hygienedokumentation,
digitale Archivierung, Zeitmanagement - Mit Z1 läuft Ihre Praxisorganisati
on fast von selbst ...

.•. und Sie haben wieder Zelt, Zahnarzt zu sein!

geldstrafen von jeweils 600 Ta
gessätzen (andere beide Ärzte)
bei insgesamt geleisteten Kick
back-Zahlungen von 2.348.000
DM (1.200.513,34 Euro) als "äu
ßerst milde".
• BGH (16. November2006,Az:3
StR 204106): Gesamtfreiheits
strafe von einem Jahr und zehn

Harald Wostryist Fachanll',llt fiir ~'iedizinreciltuilli FilChanll'illt
fiir Strilfrecht (diesc KOlllbination gibt cs nur vicrilial in
Delltschland) II IId vcrtritt seil!. Septembei' 2007 die Killlzici
Raliljczilk & Pilrlncr in Essen. Er ist ~'Iitglied im FachausschllSS
Strafl'ccht dcr Rec:iltsilll\l'iiltskiulllller rl,lInlll und liitig in der
Ansbilduilg der !{derellCl,lre nnd der Fortbildung l'lir Rechts
illlll'ii1tC und Filchan\\'iiltc fiir dilS Medizill- und Strafrecllt.

\VostJ~, ist vertretullgsLJcrechtigt bei alieil deutschen Ge·
richtCllllIit Ausililhllle des l3undesgcrichtsllOfs in Zi'.'ilsachen.
Sc!m'erpunktc seiner .'lllll'ilitlichen Tiitigkeit sind dilS Reclll der
Heilhrrufc. d,lS ~'icdii:instrilfrecht. Stcucr- und \\~rlscililftsstrilf

recht. KOlTliptionsstrilfrec.ht, Falllilieurrchtund Zivilrccht,

Dr. Thomas Ratajczak. Sindelfingcn, ist F,H:ililllll'illt fiir Mcdi
zilll'ecilt lind Sozialrccilt ill dcr K,lIJZ1ei Ratiljczilk & Partner in
Sindelfingell. I) istllntcr ililderelll,lllstiziilr des I3DIZ 1])1 lind
dcn !.eserinllCllulld Lcscl"ll der DZW i1ls Filchillitor Zll Frilgen
des Mcdizin- uud Soziillrecilts bckilnnt.

Dazu einige Beispiele
• Amtsgericht (AG) Berlin-Tier
garten, 19. Januar 2001, Az.: 255
Cs 2411)1: Strafbefehl gegen ei
nen Radiologen wegen versuch
ten (I) Abrechnungsbetrugs mit
einem potenziellen Schaden von
92,01 DM (46,10 Euro), Festset
zung einer Geldstrafe von 30 Ta
gessätzen a400 DM = 12.000 DM
(die Entscheidungwar Ausgangs
punkt eines Beschlusses des Ver
fassungsgerichtshofs des Landes
Berlin vom 20. März 2007, Az.:
13lW2 + 179102, der die Verfas
sungsbeschwerde zurückwies).
• AG Berlin-Tiergarten, 11. Mai
2004: Strafbefehl gegen einen Chi
rurgen wegen nicht gerechtfer
tigter Abrechnung der Versand
kostenpauschale nach Nr. 7103'
EBM in insgesamt727 fällen. Scha
den: 3.635 DM (1.858,65 Euro).
Gesamtgeldstrafe: 180'Tagessät
ze a100 Euro = 18.000 Euro. Wei
tere Konsequenz: Zulassungs
entziehung (wurde vom Landes
sozialgericht - LSG Berlin-Bran
denburg, 29. November 2006, Az.:
L7KA 21106, bestätigt).
• BGH (14. November 1990, Az.: 3
StR 16(00): Verurteilung eines
Arztes zu einer Freiheitsstrafe
vonzweiJahrenwegenAbrechnung
nicht erbrachter Leistungen mit
einem Schadenvon "mindestens
32.461,20 DM" (16.597,15 Euro)..
• Der BGH (21. Mai 1992, Az.: 4
StR 577~1) bezeichnet die Ver
urteilung eines Arztes wegen Ab
rechnungsbetrugs mit einem
Schadenvon280.600DM (143.468,50
Euro) zu einer Geldstrafe von 100
Tagessätzen a300 DM = 30.000
DM als zu milde und verlangt in
solchen Fällen grundsätzlich ei
ne Freiheitsstrafe.
• BGH (5. Dezember 2002, Az.: 3
StR 16W2): Gesamtfreiheitsstra
fevonzweiJahrengegeneinenZabn
arzt wegen Abrechnungsbetrugs
(fachgerechte BehandlungvonKas
senpatienten durch einen Stroh
mann) miteinem Schadenvon rund
1.260.000 DM (ca. 644.200 Euro).

CMD-Curriculums, das mit dem
Symposium eingeleitet wird. Im
Verlauf eines Jahres können die
Teilnehmer seit 2006 die Zertifi
zierung für Funktionsdiagnostik
und -therapie erwerben.

Weitere Informationen unter
www.cmd-therapie.de oder bei
der Partnerschaft für Interdiszi
plinäre ZahnMedizin, Bremen,
Telefon (0421) 343538. •

in derAbrechnung ohnehin nicht
auskenne. Rechtlich gilt dies als
bedingter Vorsatz: Man hat die
Abrechnung akzeptiert, in Kauf
nehmend, dass sie auch falsch
sein könnte. Da ist es dann schon
besser, man hat sich selbst da
rum gekümmert und die Abrech
nungsmöglichkeit falsch inter
pretiert oder falsch ausgelegt.
Das ist jedenfalls nicht vorsätz
lich und damit nicht strafbar.

Aber: Die Strafrechtsprechung
wegen Abrechnungsdelikten hat in
denvergangenenJahren eine ge
meinsame Tendenz: Hin zu drako
nischen Strafen, insbesondere bei
kleineren Schadenssummen.

"Die Antworten darauf gibt es
in Bremen", verspricht Organi
sator und Zahnarzt Dr. Christian
Köneke, Partnerschaft für inter
disziplinäie ZahnMedizin Bremen.
"Das Wesen der CMD ist multi
kausaI. Deshalb gehen wir bewusst
in einem Netzwerk interdisziplinär
an Diagnostik und Therapie he
ran", erläutert Köneke die Be
sqnderheit des Norddeutschen

V~n Kopf bis Fuß

Entscheidungen zu strafrechtlich relevantem Fehlver
halten in der (zahn-)ärztlichen Abrechnung lesen sich für
den nicht juristisch vorgebildeten Berufsangehörigen oft
martialisch, so etwa die Entscheidung des Bundesgerichts
hofs (BGH) vom 6. November 1998 (Az.: 3StR511197) oder
die überraschende Entscheidung des BGH vom 22. August
2006 (Az.: 1 StR 547/05), mit der bereits zum zweiten Mal
ein landgerichtliches Urteil aufgehoben wurde, weil der
BGH die erfolgten Freisprüche nicht akzeptieren wollte.
Zusätzlich wies der BGH darauf hin, dass die Vertretungs
macht des Vertrags(zahn)arztes sehr weit gehe, so dass
stets eine Untreue geprüft werden müsse••

Die lahnarztWoche
im Internet

Rund um die Uhr sind wir für Sie erreichbar. Nutzen
Sie die Vorteile der modernen Kommunikation. lesen

Sie aktuelle Themen, noch bevor unsere Zeitung
erscheint. Die DZW im weltweiten Netz unter:

\N\N\N. dZ\N.da

6. und 7. Oktober 2007, Bremen: Zwei Tage, 18 Referen
ten aus Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Zahnmedizin, lo
gopädie, Allgemeinmedizin, Schmentherapie, Genetik und
anderen Gebieten- mit diesen Eckdatenwartet das 8. Bre
mer CMD-Symposium am 6. und 7. Oktober 2007 im Bre
mer Hilton-Hotel auf. Eingeleitet wird es mit dem Ehren
vortrag von Physiotherapeut Gert Groot Landeweer. Wie
beeinflussen die Augen eine CMD? Welche Rolle spielt die
frühkindliche Entwicklung oder die KISSIKIDD-Problema
tik bei der Entwicklung einer CMD? Welche neuen Er
kenntnisse bietet die Orthopädie?

CMD-Curriculum in Bremen startet

Tatsächlich spielen Betrugs
und UntreueverfahrengegenZahn
ärzte bislang eine ganz unterge
ordnete Rolle. Betrug und Un
treue erfordern- etwaim Gegen
satz zu Körperverletzungsdelik
ten - stetsvorsätzliches Handeln.
In der Tendenz ist die Recht
sprechung aber rigoros, wenn es
um die Frage geht,wem Fehler in
derAbrechnungzugerechnetwer
·den: stets dem Zahnarzt, nicht
den Mitarbeiterinnen.

Man kann sich nicht mit Erfolg
darauf berufen, die Abrechnungs
helferin erledige selbstständig

......=---die Arbeit und man unterschrei
be das ungeprüft, weil man sich


